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ZGB 

Fall 1 

1.1 Der Beweis für den Tod einer Person wird grds. Mit der Zivilstandsurkunde geführt (Art. 

33 Abs. 1 ZGB). Dafür braucht es in der Regel eine Ärztliche Bescheinigung, und dafür 

eine Leiche. Fehlen solche oder sind die vorhandenen als unrichtig erwiesen, kann der 

Beweis auf eine andere Weise erbracht werden (art. 33 Abs. 2 ZGB). Elkes beweis kann 

also, da ihre Leiche vorhanden ist, mittels ärztlicher Bescheinigung erbracht werden. 

Dies ist auch bei Stefan der Fall. Kann ciht bewiesen werden, dass eine von mehreren 

gestorbenen die andere überlebt hat, gelten sie als gleichzeitig gestorben (sog. 

Kommorientenvermutung) (Art. 32 Abs. 2 ZGB). Da in casu der Todeszeitpunkt und damit 

auch die Abfolge des Sterbens nicht geklärt werden kann, gelten die beiden als 

gleichzeitig versotrben (Vermutung wird zur Fiktion).  

1.2 Grundsätzlich hat derjenige den Beweis einer Tatsache zu erbringen, der daraus ein 

Recht ableitet (Art. 8 ZGB). Bei einer Lebensversicherung haben die nachfolgen des 

versicherten das Recht, die Versicherungssumme zu erhalten. Es muss dafür bewesen 

werden, dass eine Person verstorben ist (rechtserzeugende Tatsache für 

Versicherungssumme). Beat leitet das Recht ab, Geld zu erhalten, deshalb obliegt ihm 

der Beweis, dass Elke und der Sohn tot sind. Dies kann er mittels ärztlicher 

Bescheinigung beweisen. Die Versicherung will nun geltend machen, dass dieses Recht 

nicht gültig ist. Sie will Beats Hauptbeweis torpedieren und sagen, dass sein Recht nicht 

entstanden ist, weil Elke ein Verschulden trifft. Die Versicherung will also ein Recht (nicht 

zu beazahlen) aus der rechtshindernden Tatsache ableiten. Der Beweis dessen, also des 

Verschuldens von Elke, muss also die Versicherung erbringen.  

 

Fall 2 

2.1 Grundsätzlich beschliesst die Vereinsversammlug über den Ausschluss von Mitgliedern, 

sofern in den statuten nichts anderes steht (Art. 65 Abs. 1 ZGB). Der Ausschluss erfolgt grds. 

Aus wichtigen Gründen durch Vereinsbeschluss, sofern die AStatuten nichts anderes 

enthalten (Art. 72 Abs. 3 ZGB). Die Statuten können aber Gründe bestimmen, aus denen 

Mitglieder ausgeschlossen werden dürfen (Art. 72 Abs. 1 ZGB). Vorliegend steht in den 

Statuten die Gründe, wofür ein Mitglied ausgeschlossen werden kann und der Ausschluss 
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geschieht durch die Vereinsversammlung. Die Zuständigkeit ist somit grds. Gegeben. Bei 

Vereinsbeschlüssen muss grds. Über Gegenstände gehörig anegkündigt werden, damit 

(ohne statuarische Erlaubnis) darüber entschieden werden kann (Art. 67 Abs. 3). Vorliegen d 

wird Elisabeths ausschluss nur als «Verschiedenes» angekündigt. Angesichts dessen, dass 

es sich um einen Ausschluss aus einem Verein handelt, und dies ein wichtiges Ereignis, v.a. 

für die Betroffene ist, und dies i.d.R. auch kein alltägliches Geschäft ist, was bei jedem 

Vereinsbeschluss vorkommt (Ausschluss von Mitgliedern eher selten i.d..R.), hätte der 

Ausschluss gehörig angekündigt werden müssen. Dabei wäre es min. nötig gewesen, über 

einen Ausschluss zu informieren, der Name von Elisabeth wäre aber nicht zwingend nötig 

gewesen. Der Ausschluss ähtte also korrekt traktandiert werden müssen.  

Vereinsbeschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmenden der anwesneden Mitglieder 

gefasst (Art. 67 Abs. 2 ZGB). Vorliegend waren 42 Mitglieder anwesend. 12 haben dem 

Antrag zugestimmt. Die Hàlfte von 42 ist 21. Damit sind 12 Stimmen nicht die Mehrheit der 

Anwesenden und der Vereinsbeschluss wurde nicht mit der nötigen Mehrheit gefasst.  

Der statuarische Ausschlussgrund ist die Zuwiederhandlung gegen den Vereinszweck, 

welcher sich genau um die Alltagstrachten von A, welche einge spezielle eigenständige 

Trachtenkultur pflegt aus. Zudem genau auch die Trachtenscheiderei und den spezifischen 

Brauchtum. Es handelt sich dabei also nicht um irgendeine Tracht sondern genau ie Tracht 

von A. Genau diese Tracht und dieser Brauch soll, wie der Zweck sagt, gewahrt werden. 

Dadurch dass Elisabeth die Tracht, genau als Schneiderin, in verschiedener hinsicht 

erkennbar abändert, wird die originalität nicht gehalten. Der Brauch könnte dadurch 

verfälscht werden und wird nicht gewahrt, allenfalls sogar gefährdet. Es liegt somit eine 

Zuwiederhandlung gegen den Vereinszweck vor und der Ausschlussgrund liegt vor.  

Um den Ausschluss gerichtlich zu klären, kann Elisabethden Beschluss binne mOnatsfrist, 

nachdem sie von dem Beschluss kenntnis erhalten hat, das Gericht anrufen (Art. 75 ZGB). 

Dafür ist vorausgesetzt, dass es sich um einen Vereinsbeschluss der Vereinsversammlung 

handelt, er gegen Gesetz oder Statuten verstösst, die anfechtende Person Mitlglied des 

Vereins ist und dem Beschluss nicht zugestimmt hat (Art. 75 ZGB). Vorliegend ist elisabeth 

Mitglied des Vereins, und war an der Versammlung nicht anwesend, hat also auch nicht 

zugestimmt. Der Beschluss verstösst gegen das SGesetz (gegen Art. 67 abs. 2 ZGB). Sie 

erhält ein Tag nach dem Beschluss, also am 26. Mai, Kenntnis des Beschlusses (das 
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ausführliche Protokoll ist dabei nicht relevant, dass sie es erst später erhält). Sie hat also 

einen Monat, bis zum 26. Juni 2025 zeit, um den Beschluss beim Gericht anzufechten.  

2.2 um einen Monopolverein handelt es sich, wenn die Mitgliedschaft in einem Verein 

zwingende Voraussetzung für gewisse Vorteile ist. I.d.R. können Personen, die in einer 

Branche nicht mitglied des jeweiligen Monoplvereins ist, aufgrund des fehlenden Vorteils 

(bzw. speziellen Recht/Befugnis oder anderem Vorteil) ihren Beruf bzw. Tätigkeit nicht mehr 

ausüben. Vorliegend ist der Verein fokussiert auf die Alltagstrachten von A. Ein besonderer 

Vorteil, wie z.B. einen hohen Geldbetrag oder wichtiges Sponsoring oder der Gleichen, der 

Elisabeth bzw. die Mitglieder dieses Vereins erhalten, ist nicht ersichtlich. Elisabeth kann 

ihrer Arbeit als Schneiderin problemlos auch ohne die Mitgliedschaft im Verein weiter 

verfolgen und erfolgreich nachgehen. Sie ist generell Damenschneiderin, und 

Trachtenscheiderin, und nicht Ausschliesslich für die Alltagstrachten von A. Nur weil es 

keinen anderen Verein gibt, der sich genau auf die Alltagstrachten von A spezialisiert, macht 

es den Verein nicht zum Monopolverein. Wenn sie zwingend Mitglied eines Vereins sein 

kann, kann sie auch den Trachtenverein für die Trachten von einem anderen Ort beitreten.  

Bei einem Monopolverein darf der Ausschluss tatsächlich nur aus wichtigen Gründen 

erfolgen. Da vorliegend kein solcher Verein gegeben ist, sind kein e wichtigen Gründe 

erforderlich (da anderes in den Statuten vermerkt ist). Sogar falls solche wichtigen Gründe 

erforderlich wären, wäre hier nicht klar, ob solche gegeben wären. Sie könnte dabei auch 

einfach auf die Änderungen aufmerksam gemacht werden und könnte dann die Trachten 

wieder Traditionell schneidern.  
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3.1 Richtig: Fälligkeit bedeutet, dass die Forderung vom G gefordert werden kann, und der S 

leisten muss. Erfüllbarketi bedeutet, dass der S leisten kann und es dem G obliegt, die 

Leistung anzunehmne. Ist eine Forderung Fällig, muss der S sogar leisten, «kann» nicht nur. 

Sie ist also zwingend auch Erfüllbar (= Richtig) Art. 75 OR. Grundsätzlich kann der Schuldner 

aber auch schon vor dem Verfalltage, also bevor die Forderung fällig ist, leisten (erfüllen) Art. 

81 Abs. 1 OR. Das heisst, dass die Forderung auch schon Erfüllbar sein kann, ohne dass sie 

Fällig ist (=Richtig)  

3.2 Falsch: Verweigert die G die Annahme einer vertragskonform angebotenen Leistung, so 

gerät sie nach Art. 91 OR in Gläubigerverzug. Der Schuldner erhält daraus einige Rechte. Er 

kann nach den Regeln des Schuldnerverzugs nach Art. 107 OR vorgehen, um die 

Wahlrechte zu erhalten. Seine Leistungspflicht erlischt jedoch nicht. Es hat nichts mit Art. 119 

Abs. 1 OR zu tun, welcher die unverschuldete Leistungsunmöglichkeit behandelt.  

3.3 ist eine Leistung anfänglich objektiv nmöglich, wird nicht Art. 97 Abs. 1 OR angewendet, 

sondern Art. 20 Abs. 1 OR (= Richtig). Der Vertrag wird nach einer entsrpechenden 

Anfechtung ex tunc ungültig, also als ob nie ein Vertrag entstanden wäre. Die Partei kann 

daraus nicht Schadenersatzpflcihtig werden (= Falsch).  

3.4 Die Abtretung ist ein Vertrag zwischen dem Gläubiger (Zedent) und einem Zessionar 

(neuer Gläubiger). Die zustimmung des Zessus/Zessa ist dafür nicht notwendig (ausdrücklich 

in Art. 164 Abs. 1 OR) (=Richtig). Die Interne Schuldübernahme nach Art. 175 OR ist ein 

Vertrag zwischen dem Schuldner und einem Übernehmer. Die Gläubigerin ist keine Partei 

des Vertrags und muss dem auch nicht zustimmen (=Falsch) 

 

Fall 4 

4.1 

Vorüberlegungen Anspruchsgrundlage 

Es ist Grundsätzlich ein Vertrag zwischen A und der Y GmbH mittels Geschäftsfähigkeit, 

Rechtsbindungswille und gegenseitige übereinstimmende Willensäusserung zustande 

gekommen.  
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- X AG und A haben keinen Vertrag. Somit gibt es keine vertragliche Ansprchsgrundlage 

- M könnte eine Hilfsperson von X AG sein 

Zu prüfen ist, ob A einen Anspruch auf Schadenersatz gegen die X AG aus 

ausservertraglicher Haftung des Geschäftsherren Art. 55 OR hat 

- Widerechtlichkeit: nach der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie ist jedes Verhalten 

widerrechtlich, dass gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem es ein 

absoutes Rechtsgut beeinträchtigt oder reine Vermögenswerte einschärnkt und dabei gegen 

eine Schutznorm verstösst. Vorliegend schädigt die M durch den falsch reparierten Motor 

schliesslich die körperliche Integrität und das Eigentum von A, da dieser einen Beinbruch 

erleidet und das Flugzeug kaputt geht. Dies sind absolute Rechtsgüter. Die Handlung von M 

ist somit widerrechtlich 

- Schaden: nach dem allgemeinen Schadensbegriff ist der Schaden eine unfreiwillige 

Vermögensverminderung durch die mindeurng Aktiver, erhöhung Passiver oder 

entgangenem Gewinn. Es muss eine Differenz zwischen dem jetzigen Vermögen des 

Geschädigten und dem Vermögen ohne das schädigende Ereignis vorliegen 

(Differenzhypothese). Vorligend musste A Kosten in Höhe von 100'000 CHF aufwenden, um 

seine medizinischen Behandlungskosten und die Reparatur des Flugzeugs zu bezahlen 

(=verminderung der Aktiven falls schon bezahlt) und erleidet einen Erwerbsausfall (= 

entgangener Gewinn). Ohne den falsch reparierten Motor, hätte er diese Kosten nicht 

aufwenden müssen, womit eine Differenz in seinem Vermögen gegeben ist. Er wollte diese 

Schädigung nicht, sie ist somit auch unfrewiwillig. Ein Schaden ist in Höhe von 100'000 CHF 

gegeben. 

- Kausalzusammenhang: es muss zunächst ein hypothetischer Kausalzusammenhang 

zwischen der Handlung und dem Schaden vorliegen. (hypothetischer kausalzusammenhang, 

da es um das Unterlassen einer richtigen Revision geht). Hypothetisch Kausal ist jedes 

Verhalten, dass nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass der konkrete Erfolg nach dem 

gewöhnlichen Lauf der Dinge mit überwiegender Wahrscheinlichkeit entfallen wäre.  

Vorliegend hätte der Motor nicht versagt und die Notlandung wäre nicht nötig gewesen und 

der Schaden wäre somit auch nicht eingetreten, wenn der Motor richtig kotrolliert, also die 

sorgfältige Revision nicht unterlassen worden wäre und der Motor somit nicht mit einem 

Fehler eingebaut worden wäre. es liegt nicht ausserhalb des gewöhnlichen Lauf der Dinge, 
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dass wenn eine Kontrolle nicht durchgeführt wird und somit Komponenten zu eng in den 

Motor eingebaut wird, ein kleines Flugzeugt (dass nur einen Motor hat!) notlanden muss, weil 

der Motor versagt, und somit ein Schaden ensteht. Der Schaden wäre somit mit 

überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten. Der hypothetische 

Kausalzusammenhang ist gegeben.  

- subordinationsverhältnis: Geschäftsherr ist, wer seinen Hilfspersonen tatsächlich, 

unabhängig des vertraglichen Verhältnisses, Weisungen erteilen kann. Die Hilfsperson ist 

dem Geschäftsherr unterstellt. Arbeitnehmer sind grundsätzlich immer Hilfspersonen. 

Vorliegend ist der M ein Angestellter von der X AG. Die X AG kann ihm tatsächlich 

Weisungen erteilen und M ist der X AG unterstellt. Die X AG ist somit der Geschäftsherr von 

M und ein Subordinationsverhältnis ist gegeben.  

- funktioneller Zusammenhang: Die Hilfsperson muss den Schaden bei der Erfüllung der 

Aufgabe, die der Geschäftsherr ihm erteilt hat, zugefügt haben. Es reicht nicht, wenn er dies 

in dessen Gelegenheit tut. Er muss im Interesse des Geschäftsherren gehandelt haben. 

Vorliegend übersieht M den Abstand, als er den Motor revidiert. Die Revision gehört zu 

seinen Aufgaben und er tut dies im Interesse des Geschäftsherren. Er fügt den Schaden also 

in einem funktionellen Zusammenhang zu. dEr funktionelle Zusammenhang isst gegeben.  

- misslingen des sorgfaltsbeweis: Der Geschäftsherr kann sich seiner Haftung entziehen, 

wenn er beweisen kann, dass er die notwendige Sorgfalt an den Tag gelegt hat. Dazu 

gehören Sorgfalt in der Auswahl der Hilfsperson (nach Fähigkeiten, Zuverlässigkeit etc.,) in 

eligendo), Sorgfalt in der Aufsicht (in custodiando), sorgfalt in der Organisation (unternehmen 

möglichs sinnvoll aufgebaut etc; in organisando), und in der Aufklärung also alle nötigen 

Informationen und spezifische Aufgaben (in instruendo) und das bereitstellen des richtigen 

und notwendigen Materials. Vorliegend ist M ein seit mehreren Jahren fest angestellter 

Flugmotormechaniker weshalb er für diese Aufgabe vermutlich geeignet ist. Auswahlsorgfalt 

wurde eingehalten. Die Aufsicht wurde vorliegen von eienem Wekrstattleiter ausgeübt und ist 

damit gegeben. Über Aufgabenerteilung und Werkzeug gibt es keine Hinweise im SV. 

Obowhl M in den organisatorischen betrieb eingebunden ist, könnte es an der richtigen 

Organisation fehlen, denn es besteht ein Arbeitsrückstand und Termindruck, welcher bei 

richtiger Organisation nicht entstehen würde. Somit fehlt es an der richtigen Organisation 

und der Sorgfaltsbeweis misslingt.  
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- misslingen des Entlastungsbeweises: Der Geschäftsherr kann sich der Haftung entziehen, 

wenn er beweisen kann, dass der Schaden auch bei Anwendung der Sorgfalt eingetreten 

wäre. Vorliegend wäre der Schaden vermutlich nicht eingetreten, wenn die Sorgfalt 

anegewendet worden wäre. Damit missling der Entlastungsbeweis 

Folglich haftet die X AG als Geschäftsherr für das Verhalten von M. A hat gegen die X AG 

einen Anspruch auf Schadenersatz in der Héhe von 100'000 CHF.  

4.2 

Vorüberlegungen 

Es ist Grundsätzlich ein Vertrag zwischen A und der Y GmbH mittels Geschäftsfähigkeit, 

Rechtsbindungswille und gegenseitige übereinstimmende Willensäusserung zustande 

gekommen.  

 

- Die Y GmbH und A haben einen Vertrag geschlossen; somit sind vertragliche 

Ansprüche zu prüfen 

Es ist zu prüfen, ob a gegen die Y GmbH einen Anspruch aus positiver Vertragsverletzung 

(Art. 97 Abs. 1 OR) i.V.m. Hilfspersonenhaftung hat (Art. 101 OR).  

- Hilfsperson: eine Hilfsperson ist jede Person, die neben oder anstelle des 

Geschäftsherren tätig wird, indem er eine Schudpflicht erfüllt (Erfüllungsgehilfe) oder 

ein Recht ausübt (Ausübungsgehilfe). Er handelt im Wissen und Willen des 

Geschäftsherren. Vorliegend wird Y mit der Revision des Motors beauftragt, führt 

diese jedoch nicht selbst durch sondern überträgt die aufgabe der X AG, welche 

diese Schuldpflicht anstelle der Y GmbH, in dessen wissen und Willen ausführt. Die X 

AG ist somit die Hilfsperson (Erfüllungsgehilfe) der Y GmbH.  

- Schaden: siehe oben. Ein Schaden in der Höhe von 100'000 ist gegeben.  

- Kausalzusammenhang: siehe oben. Ein hypothetischer Kausalzusammenhang ist 

gegeben.  

- Funktioneller Zusammenhang: Die Hilfsperson muss den Schaden in der Ausübung 

seiner Schuldpflicht (Hauptpflicht), nicht nur in dessen Gelegeneheit verursacht 

haben. Dies ist der Fall, wenn der Geschäftsherr, hätte er selbst so gehandelt, auch 

die vertragliche Hauptpflicht verletzt hätte. Vorliegend ist es die Hauptpflicht der Y 
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gmbh und somit auch der X AG, den Motor zu revidieren und das Triebwerk zu 

kontrollieren. Der Schaden (das Unterlassen der sorgfältigen Prüfung) wurde genau 

in der Erfüllung dieser Hauptpflicht verursacht. Somit besteht ein funktioneller 

Zusammenhang. 

- Hypothetische Vorwerfbarkeit: Der Geschäftsherr haftet, wenn die Hilfsperson nicht 

die Sorgfalt hat walten lassen, zu der er selbst verpflichtet wäre. Verspricht der 

Geschäftsherr eine Hilfsperson beizuziehen, die eine besondere Sachkenntnis hat, 

schuldet diese die Sorgfalt, zu der sie im Stande ist. Vorliegend ist die Y GmbH auf 

die Wartung von Kleinflugzeugen spezialisiertes Unternehmen. Von ihnen dürfte 

erwartet werden, dass sie einen Motor, den sie revisdieren, einer sorgfältigen 

abschliessenden Kontrolle unterziehen und nicht mit einem solchen Fehler in das 

Flugzeug wieder einbauen. Somit hat die X AG nicht die Sorgfalt geleistet, die Y 

GmbH hätte leisten müssen. (Selbst wenn noch gesagt würde, dass die Y GmbH mit 

ihrer Sorgfaltspflicht diesen zu engen Ausfall nicht hätte sehen müssen, hat die Y 

GmbH einen Sachkundige Hilfsperson versprochen, denn die X AG ist auf 

Flugzeugtriebwerke spezialisiert und es geht vorliegend um ein Triebwerk. Somit 

hätte die Y GmbH noch eine höhere Sorgfalt leisten müssen, die sicherlich nicht 

gegeben ist. ) Die hypothetische Vorwerfbarkeit ist gegeben.  

Die Y gmbh haftet somit als Geschäftsherr für seine Hilfsperson X AG und der A hat 

gegen die Y GmbH einen Schadenersatzanspruch von 100'000 aus Art. 101 OR i.V:m.Art 

97 Abs. 1 OR.  

 

 

Fall 5 

Es ist zu prüfen, ob ein Vertrag zwischen der Elektro AG und der Immo AG zustande 

gekommen ist. Dazu ist zu prüfen, ob Erika die Immo AG gültig vertreten hat. 

Echte Stellvertretung nach Art. 32 OR  

- Vornahme einer Rechtshandlung: es kommt jede Rechtshandlung oder 

rechtsgeschäftsähnliche Handlung auf dem Gebiet des Zivilrechts, die nicht 

höchstpersönlich ist, grundsätzlich in Frage. Sowohl die Abgabe einer 

Willenserkärung, wie die entgegennahme ist möglich. Das blosse übermitteln einer 
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Willenserklärung ist kein Rechtsgeschäft. Vorliegend hat Erika einen Vertrag über 

einen Auftrag abgeschlossen, indem sie ein Angebot der Elektro AG annimmt. Sie hat 

damit eine eigene Willenserklärung (Annahme) abgegeben und nicht nur eine 

willenserklärung als Botin weitergeleitet. Damit nimmt Erika eine Rechtshandlung vor.  

- Handeln in fremden Namen/Gleichgültigkeit: Der Vertreter muss aussdrücklich oder 

implizit zu erkennen geben, dass er in fremdem Namen handelt, ausser es wäre dem 

Dritten egal mit wem er den Vertrag abschliesst. Angesichts dessen, dass die Elektro 

Ag seit 20 Jahren Aufgaben in der Liegenschaft erfüllt und den Kontakt zwar über 

Erika läuft aber sie die Rechnungen an die Immo AG senden, ist davon auszugehen, 

dass irgendwann einmal ausdrücklich gesagt wurde, dass Erika für die Immo AG 

handelt. Jedenfalls suggeriert Erika implizit, dadurch dass sie alles wie gewohnt 

handhabt, dass sie auch bei diesem Auftrag für das Geschäftshaus, wessen 

Eigentümer die Immo AG ist, im Namen der Immo AG handelt. Damit handelt Erika in 

fremdem Namen.  

- Vertretungsmacht/Gutglaubensschutz/Ratifikation: Die Vertretungswirkung tritt nur 

ein, wenn der Vertreter die Vollmacht hatte, direkt für den Vertretenen Rechte und 

Pflichten zu begründen. Die Vollmacht kann ausdrücklich oder konkludent erteilt 

werden oder von Gesetz aus bestehen. Sie muss nicht zwingend schriftlich erteilt 

werden. Der Umfang der Vertretungsmacht beurteilt sich nach dem Inhalt des 

Rechtsgeschäftes (Art. 33 Abs. 2 OR). Vorliegend wurde Erika von der Immo AG 

ausdrücklich dazu ermächtigt, sich um den Unterhalt der Liegenschaft zu kümmern 

und gibt regelmässig Aufträge, auch an die Elektro AG. Die Vollmacht von Erika 

wurde Intern nicht ausdrücklich beschränkt auf spezifisce Handlungen, sondern 

insgesamt für die ganze Verwaltung der Liegenschaft. Angesichts dessen, dass Erika 

i.d.R. jedoch nur Handwerker beauftragt, Reinigungsarbeiten kontaktiert und 

Mängelmeldungen entgegen nimmt, scheint sie eher für die kleineren Aufgaben 

verantwortlich zu sein. Ob die Immo AG ihr auch die Ermächtigung gibt, eine 

vollständige Erneuerung der Elektroinstallation der Tiefgarage und weitere 

elektronische «extras» vorzunehmen (und das Ganze in einer Höhe von mehreren 

Zehntausend Franken) ist sehr Fraglich, vorallem, da das Einbauen von 

Ticketautomaten und elektronischen Türsteuerung über das reine verwalten eines 

Geschäftshauses geht. Es ist somit nach Treu und Glauben grundsätzlich davon 

auszugehen, dass ihre Vertretungsmacht nicht so weit reicht, dass sie ein Geschäft 

über CHF 41'684.35 ohne Rücksprache abschliessen kann. Damit fehlt es an der 
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entsprechenden Vollmacht. Es hat keine direkte Kommunikation zwischen der Elektro 

AG und der Immo AG gegeben, die Immo AG hat der Elektro AG die Vollmacht nicht 

mitgeteilt oder der gleichen, weshalb ein Gutglaubensschutz keine Anwendung findet, 

auch wenn es verständilich ist, dass die Elektro AG von einer Vollmacht ausgeht, 

wenn die Geschäfte seit 20 Jahren über Erika laufen. Auch eine Ratifikation liegt nicht 

vor, da die Elektro AG den Auftrag ausdrücklich ablehnt.  

Somit fehlt es an der Vertretungsmacht und die Vertretungswirkung tritt nicht ein. Es ist 

kein vertrag zwischen der Immo AG und Elektro AG zustande gekommen, weshalb die 

Elektro aG gegenüber der Immo AG keinen Anspruch aus Vertrag hat.  

 

(Sollte die Vollmacht von Erika für den Abschluss des Auftrages jedoch bejaht 

werden, weil davon ausgegangen wird, dass sie für jegliche Aufträge 

(Globalvollmacht), auch für grössere i.S. einer vollständigen Neuerung der 

Elektroinstallationenen zuständig ist, so wäre die Vollmacht durch die Elektr AG erteilt 

worden und es wäre weiter zu prüfen: 

- Urteilsfähigkeit: Der Vertreter begründet keine Rechte und Pflichten für sich selber 

und muss deshalb nur Urteilfsähig, nicht Handlungsfähig sein. Vorliegend ist Erika als 

selbständige Liegenschaftsverwalterin Volljährig und damit mangels gegenteiliger 

Hinweise auch Urteilsfähig. Die Urteilsfähigkeit ist gegeben.  

- Vertretungsfreundlichkeit der Rechtshandlung: Es kann grds. Jede Rechtshandlung 

vertreten werden, wenn dies nicht durch Gesetz ausgeschlossen wird. Es ist nicht 

gesetzlich verboten, einen Auftrag vertreten zu lassen. Die Rechtshandlung ist 

vertretungsfreundlich.  

Diesfalls wären alle Tatbestandsmerkmale erfüllt und die Vertretungswirkung tritt ein. 

Damit wird der Vertretene direkt an den Vertrag gebunden und es wäre eine gültiger 

Vertrag zwischen der Elektro Ag und der Immo AG zustande gekommen, womit die 

Elektro AG gegenüber der Immo AG einen Anspruch auf die Bezahlung hätte.  

-  
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Methodenpunkt

Kurzfrage 3

7. Misslingen des Entlastungsbeweises

Zusatzpunkte

3. Kausalzusammenhang

4. Subordinationsverhältnis

2. Schaden

Fall 5

1. Vornahme einer Rechtshandlung

2. Handeln in fremdem Namen

3. Vertretungsmacht

4. Urteilsfähigkeit der Vertreterin

5. Vertretungsfreundlichkeit der Rechtshandlung
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Methodenpunkt
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Kurzfragen

Kurzfrage 1

Kurzfrage 2

2. Schaden

5. Funktioneller Zusammenhang

Hinweis: Da Sie die Prüfung auf Ihrem Gerät geschrieben und als PDF eingereicht haben, 

erhalten Sie dieses PDF nicht zurück, sondern einzig vorliegendes Punkteblatt.

PUNKTEÜBERSICHT

11.07.2025

RF

Kurzfrage 4

Fall 4

6. Misslingen des Sorgfaltsbeweises
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4. Kausalzusammenhang

Zusatzpunkte

5. Hypothetische Vorwerfbarkeit
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